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14. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den als Ant-
wort auf ihre Resolution 62/63 von Regierungen zur Verfü-
gung gestellten Informationen;

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung auf der Grundlage
der von den Regierungen und dem Sekretariat eingegangenen
Informationen über die Durchführung dieser Resolution, ins-
besondere im Hinblick auf die Ziffern 3, 5 und 9, sowie über
etwaige praktische Probleme bei ihrer Durchführung Bericht
zu erstatten;

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, in den Be-
richt Angaben über die Zahl und die Arten glaubwürdiger An-
schuldigungen und alle von den Vereinten Nationen und ihren
Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen in Bezug auf von
Bediensteten der Vereinten Nationen und Sachverständigen
im Auftrag der Vereinten Nationen begangene schwere Ver-
brechen aufzunehmen;

17. beschließt, den Punkt „Strafrechtliche Verantwort-
lichkeit von Bediensteten der Vereinten Nationen und Sach-
verständigen im Auftrag der Vereinten Nationen“ in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 63/120

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 11. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/438,
Ziff. 12)12.

63/120. Berichte der Kommission der Vereinten 
Nationen für internationales Handelsrecht über 
ihre wiederaufgenommene vierzigste und ihre 
einundvierzigste Tagung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom
17. Dezember 1966, mit der sie die Kommission der Verein-
ten Nationen für internationales Handelsrecht schuf, mit dem
Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Vereinheit-
lichung des internationalen Handelsrechts zu fördern und da-
bei die Interessen aller Völker, insbesondere derjenigen der

Entwicklungsländer, an der umfassenden Ausweitung des in-
ternationalen Handels zu berücksichtigen,

in Bekräftigung ihrer Überzeugung, dass die fortschrei-
tende Modernisierung und Harmonisierung des internationa-
len Handelsrechts durch den Abbau oder die Beseitigung
rechtlicher Hindernisse für den internationalen Handelsver-
kehr, insbesondere soweit diese die Entwicklungsländer be-
treffen, einen bedeutenden Beitrag zur weltweiten wirtschaft-
lichen Zusammenarbeit zwischen allen Staaten auf der
Grundlage der Gleichberechtigung, der Gerechtigkeit, des ge-
meinsamen Interesses und der Achtung der Rechtsstaatlich-
keit, zur Beseitigung der Diskriminierung im internationalen
Handel und dadurch zum Frieden, zur Stabilität und zum
Wohl aller Völker leisten würde,

nach Behandlung der Berichte der Kommission über ihre
wiederaufgenommene vierzigste13 und ihre einundvierzigste
Tagung14, 

mit dem erneuten Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass
die von anderen Organen ohne ausreichende Abstimmung mit
der Kommission unternommenen Tätigkeiten auf dem Gebiet
des internationalen Handelsrechts zu unerwünschter Doppel-
arbeit führen könnten, was nicht dem Ziel der Förderung von
Effizienz, Geschlossenheit und Kohärenz bei der Vereinheit-
lichung und Harmonisierung des internationalen Handels-
rechts entspräche,

in Bekräftigung des Mandats der Kommission, als zentra-
les Rechtsorgan des Systems der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet des internationalen Handelsrechts die Rechtstätigkeit
auf diesem Gebiet zu koordinieren, insbesondere um Doppel-
arbeit zu vermeiden, namentlich zwischen den die internatio-
nalen Handelsregeln ausarbeitenden Organisationen, und bei
der Modernisierung und Harmonisierung des internationalen
Handelsrechts Effizienz, Geschlossenheit und Kohärenz zu
fördern, und über ihr Sekretariat auch künftig eng mit den an-
deren auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts täti-
gen internationalen Organen und Organisationen, einschließ-
lich der Regionalorganisationen, zusammenzuarbeiten,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von den Berichten der
Kommission der Vereinten Nationen für internationales Han-
delsrecht über ihre wiederaufgenommene vierzigste13 und ih-
re einundvierzigste Tagung14;

2. würdigt die Kommission für die Fertigstellung und
Verabschiedung des Gesetzgebungsleitfadens zu Sicherungs-
geschäften15;

3. würdigt die Kommission außerdem für die Fertig-
stellung und Billigung des Entwurfs eines Übereinkommens

12 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Argentinien, Au-
stralien, Belarus, Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Chile, China, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Re-
publik Kongo, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Maze-
donien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Ghana,
Griechenland, Guatemala, Indien, Iran (Islamische Republik), Irland, Is-
rael, Italien, Japan, Jordanien, Kamerun, Kanada, Kongo, Kroatien, Lett-
land, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Marokko,
Mexiko, Montenegro, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Pa-
raguay, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbi-
en, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Sudan, Thai-
land, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zy-
pern.

13 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 17 (A/62/17), zweiter Teil.
14 Ebd., Sixty-third Session, Supplement No. 17 und Korrigendum
(A/63/17 und Corr.1).
15 Ebd., Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), zweiter
Teil, Ziff. 100.
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über Verträge über die internationale Beförderung von Gü-
tern ganz oder teilweise auf See16;

4. begrüßt die Fortschritte der Kommission bei der
Überarbeitung ihres Mustergesetzes über die öffentliche Auf-
tragsvergabe für Güter, Bau- und Dienstleistungen17, bei der
Ausarbeitung des Entwurfs eines Gesetzgebungsleitfadens
für die Behandlung von Unternehmensgruppen in der Insol-
venz, bei der Zusammenstellung praktischer Erfahrungen mit
der Aushandlung und Anwendung von Vereinbarungen über
grenzüberschreitende Insolvenzen zur Erleichterung der Ver-
fahren für grenzüberschreitende Insolvenzen und bei der Aus-
arbeitung eines Anhangs zum Gesetzgebungsleitfaden zu Si-
cherungsgeschäften betreffend Sicherungsrechte an geisti-
gem Eigentum und befürwortet den Beschluss der Kommis-
sion, ihre Arbeit auf dem Gebiet des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs und betrügerischer Handelstätigkeiten fortzu-
setzen;

5. begrüßt außerdem die Fortschritte der Kommission
bei der Überarbeitung ihrer Schiedsordnung18 und ermutigt
sie, diese Arbeit so bald wie möglich abzuschließen, damit sie
die überarbeitete Schiedsordnung auf ihrer zweiundvierzigs-
ten Tagung 2009 behandeln kann;

6. unterstützt die Anstrengungen und Initiativen, die
die Kommission als zentrales Rechtsorgan des Systems der
Vereinten Nationen auf dem Gebiet des internationalen Han-
delsrechts unternimmt, um die Koordinierung der Rechtstä-
tigkeit der auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts
tätigen internationalen und regionalen Organisationen und die
diesbezügliche Zusammenarbeit zu verstärken und auf natio-
naler und internationaler Ebene die Rechtsstaatlichkeit auf
diesem Gebiet zu fördern, und appelliert in dieser Hinsicht an
die zuständigen internationalen und regionalen Organisatio-
nen, ihre Rechtstätigkeit mit derjenigen der Kommission zu
koordinieren, um Doppelarbeit zu vermeiden und die Effizi-
enz, Geschlossenheit und Kohärenz bei der Modernisierung
und Harmonisierung des internationalen Handelsrechts zu
fördern;

7. erklärt erneut, wie wichtig vor allem für die Ent-
wicklungsländer die Arbeit der Kommission betreffend die
technische Hilfe und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Re-
form und Entwicklung des internationalen Handelsrechts ist,
und

a) begrüßt in diesem Zusammenhang die Initiativen der
Kommission, die darauf gerichtet sind, über ihr Sekretariat ihr
Programm für technische Hilfe und Zusammenarbeit auszu-
bauen, und legt in diesem Zusammenhang dem Generalsekre-
tär nahe, sich um Partnerschaften mit staatlichen und nicht-
staatlichen Akteuren zu bemühen, um die Tätigkeit der Kom-
mission besser bekannt zu machen und die wirksame Anwen-

dung der aus ihrer Tätigkeit resultierenden Rechtsnormen zu
erleichtern;

b) dankt der Kommission für die Durchführung von
Tätigkeiten auf dem Gebiet der technischen Hilfe und Zusam-
menarbeit in einzelnen Ländern sowie auf subregionaler und
regionaler Ebene und für die Gewährung von Hilfe bei der
Ausarbeitung von Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des in-
ternationalen Handelsrechts und lenkt die Aufmerksamkeit
des Generalsekretärs auf die begrenzten Ressourcen, die in
diesem Bereich zur Verfügung gestellt werden;

c) dankt den Regierungen, deren Beiträge die Durch-
führung von Tätigkeiten auf dem Gebiet der technischen Hil-
fe und Zusammenarbeit ermöglicht haben, und appelliert an
die Regierungen, die zuständigen Organe des Systems der
Vereinten Nationen sowie an Organisationen, Institutionen
und Einzelpersonen, freiwillige Beiträge an den Treuhand-
fonds für Symposien der Kommission der Vereinten Natio-
nen für internationales Handelsrecht und nach Bedarf zur Fi-
nanzierung von Sonderprojekten zu entrichten und das Sekre-
tariat der Kommission auch anderweitig bei der Durchfüh-
rung von Tätigkeiten auf dem Gebiet der technischen Hilfe,
insbesondere in Entwicklungsländern, zu unterstützen;

d) appelliert abermals an das Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen und an die anderen für Entwicklungs-
hilfe zuständigen Organe, wie beispielsweise die Weltbank
und die regionalen Entwicklungsbanken, sowie an die Regie-
rungen im Rahmen ihrer bilateralen Hilfsprogramme, das
Programm der Kommission für technische Hilfe zu unterstüt-
zen und angesichts des maßgeblichen und wichtigen Beitrags
der Arbeit und der Programme der Kommission zur Förde-
rung der Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler
Ebene und zur Verwirklichung der Entwicklungsagenda der
Vereinten Nationen, einschließlich der Erreichung der Mill-
enniums-Entwicklungsziele, mit der Kommission zusammen-
zuarbeiten und ihre Aktivitäten mit denen der Kommission
abzustimmen;

8. dankt der Regierung, deren Beitrag an den Treu-
handfonds, der geschaffen wurde, damit Entwicklungslän-
dern, die Mitglied der Kommission sind, auf Antrag und im
Benehmen mit dem Generalsekretär ein Reisekostenzuschuss
gewährt werden kann19, eine erneute Gewährung dieser Zu-
schüsse ermöglichte, und appelliert an die Regierungen, die
zuständigen Organe des Systems der Vereinten Nationen so-
wie an Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen,
freiwillige Beiträge an den Treuhandfonds zu entrichten, da-
mit mehr sachverständige Vertreter aus Entwicklungsländern
an den Tagungen der Kommission und ihrer Arbeitsgruppen
teilnehmen können, was eine Voraussetzung dafür ist, dass
lokale Fachkenntnisse und Kapazitäten auf dem Gebiet des
internationalen Handelsrechts in diesen Ländern aufgebaut
und so die Entwicklung des internationalen Handels erleich-
tert und ausländische Investitionen gefördert werden können;

16 Ebd., Sixty-third Session, Supplement No. 17 und Korrigendum
(A/63/17 und Corr.1), Anhang.
17 Ebd., Forty-ninth Session, Supplement No. 17 und Korrigendum
(A/49/17 und Corr.1), Anhang I.
18 United Nations publication, Sales No. E.77.V.6. 19 Resolution 48/32, Ziff. 5.
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9. beschließt, zwecks Gewährleistung der vollen Teil-
nahme aller Mitgliedstaaten an den Tagungen der Kommis-
sion und ihrer Arbeitsgruppen während der dreiundsechzigs-
ten Tagung der Generalversammlung in dem zuständigen
Hauptausschuss auch weiterhin zu prüfen, ob den am wenigs-
ten entwickelten Ländern, die Mitglied der Kommission sind,
auf Antrag und im Benehmen mit dem Generalsekretär ein
Reisekostenzuschuss gewährt werden kann;

10. begrüßt, in Anbetracht der jüngsten Erhöhung der
Zahl der Mitglieder der Kommission und der Zahl der von ihr
behandelten Themen, die von der Kommission vorgenomme-
ne umfassende Überprüfung ihrer Arbeitsmethoden, die auf
ihrer letzten Tagung eingeleitet wurde, mit dem Ziel, die Be-
handlung der Frage auf ihren nächsten Tagungen fortzuset-
zen, und im Hinblick darauf, die hohe Qualität der Arbeit der
Kommission und die internationale Akzeptanz der von ihr
ausgearbeiteten Rechtsinstrumente sicherzustellen, und erin-
nert in diesem Zusammenhang an ihre früheren Resolutionen
zu dieser Frage20;

11. begrüßt außerdem die Erörterungen der Kommis-
sion über ihre Rolle bei der Förderung der Rechtsstaatlichkeit
auf nationaler und internationaler Ebene, insbesondere ihre
Überzeugung, dass die Umsetzung und wirksame Anwen-
dung der Normen des modernen Privatrechts im internationa-
len Handel für die Förderung einer guten Regierungs- und
Verwaltungsführung, eine dauerhafte wirtschaftliche Ent-
wicklung und die Beseitigung der Armut und des Hungers un-
erlässlich sind und dass die Förderung der Rechtsstaatlichkeit
in den Handelsbeziehungen ein fester Bestandteil der umfas-
senderen Agenda der Vereinten Nationen zur Förderung der
Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene
sein soll, unter anderem über die von der Einheit für Rechts-
staatlichkeit im Exekutivbüro des Generalsekretärs unter-
stützte Gruppe für Koordinierung und Ressourcen im Bereich
Rechtsstaatlichkeit, sowie die Tatsache, dass die Kommission
voller Erwartung ihrer Mitwirkung an den verstärkten und ko-
ordinierten Tätigkeiten der Organisation entgegensieht und
ihre Rolle insbesondere darin sieht, den Staaten behilflich zu
sein, die die Rechtsstaatlichkeit auf dem Gebiet des interna-
tionalen und des inländischen Handels sowie der internatio-
nalen und inländischen Investitionen zu fördern suchen21; 

12. begrüßt ferner, dass die Kommission den Entwurf
des strategischen Rahmens für den Zeitraum 2010-201122 be-
handelt und den Entwurf des Zweijahres-Programmplans für
die fortschreitende Harmonisierung, Modernisierung und
Vereinheitlichung des internationalen Handelsrechts (Unter-
programm 5) überprüft, nimmt davon Kenntnis, dass die
Kommission mit Befriedigung festgestellt hat, dass die Ziele
und die erwarteten Ergebnisse des Sekretariats und die Ge-
samtstrategie für das Unterprogramm 5 mit ihrer allgemeinen
Politik übereinstimmen, jedoch auch ihrer Besorgnis darüber

Ausdruck verliehen hat, dass dem Sekretariat im Rahmen des
Unterprogramms 5 nicht genügend Mittel zugewiesen wer-
den, um insbesondere der gestiegenen Nachfrage der Ent-
wicklungs- und Transformationsländer nach technischer Hil-
fe zur Durchführung dringender Reformen auf dem Gebiet
des Handelsrechts zu entsprechen, und legt dem Generalse-
kretär eindringlich nahe, Schritte zu unternehmen, die sicher-
stellen, dass die vergleichsweise geringen zusätzlichen Mit-
tel, die zur Deckung eines für die Entwicklung so ausschlag-
gebenden Bedarfs benötigt werden, sofort zur Verfügung ge-
stellt werden23;

13. erinnert an ihre Resolutionen über Partnerschaften
zwischen den Vereinten Nationen und nichtstaatlichen Ak-
teuren, insbesondere dem Privatsektor24, und an die Resolu-
tionen, in denen sie der Kommission nahelegte, weiter unter-
schiedliche Möglichkeiten für die Nutzung von Partnerschaf-
ten mit nichtstaatlichen Akteuren bei der Durchführung ihres
Mandats zu erkunden, insbesondere auf dem Gebiet der tech-
nischen Hilfe, im Einklang mit den anwendbaren Grundsät-
zen und Leitlinien und in Zusammenarbeit und Abstimmung
mit den sonstigen zuständigen Sekretariats-Bereichen, ein-
schließlich des Büros für den Globalen Pakt25; 

14. ersucht den Generalsekretär erneut, im Einklang mit
den Resolutionen der Generalversammlung über Dokumenta-
tionsfragen26, in denen insbesondere betont wird, dass eine
Reduzierung der Länge von Dokumenten weder die Qualität
ihrer Aufmachung noch ihren Inhalt beeinträchtigen darf, bei
der Anwendung der Regel zur Begrenzung der Seitenzahl der
Dokumente der Kommission die Besonderheiten des Mandats
und der Arbeit der Kommission zu berücksichtigen; 

15. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin Kurz-
protokolle der Tagungen der Kommission anfertigen zu las-
sen, die der Ausarbeitung normsetzender Texte gewidmet
sind;

16. erinnert an die Resolution, mit der sie die Erstellung
des Yearbook of the United Nations Commission on Interna-
tional Trade Law (Jahrbuch der Kommission der Vereinten
Nationen für internationales Handelsrecht) billigte, mit dem
Ziel, die Arbeit der Kommission besser bekannt und leichter
zugänglich zu machen27, bekundet ihre Besorgnis hinsichtlich
der zeitnahen Veröffentlichung des Jahrbuchs und ersucht
den Generalsekretär, Möglichkeiten zur Erleichterung der
zeitnahen Veröffentlichung des Jahrbuchs zu sondieren;

17. betont, wie wichtig es für die weltweite Vereinheitli-
chung und Harmonisierung des internationalen Handelsrechts
ist, dass die aus der Arbeit der Kommission hervorgegange-
nen Übereinkommen in Kraft treten, und legt zu diesem

20 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supple-
ment No. 17 und Korrigendum (A/63/17 und Corr.1), Ziff. 373-381.
21 Ebd., Ziff. 386.
22 A/63/6 (Prog. 6).

23 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supple-
ment No. 17 und Korrigendum (A/63/17 und Corr.1), Ziff. 391.
24 Resolutionen 55/215, 56/76, 58/129 und 60/215.
25 Resolutionen 59/39, 60/20 und 61/32.
26 Resolutionen 52/214, Abschn. B, 57/283 B, Abschn. III, und 58/250,
Abschn. III.
27 Resolution 2502 (XXIV), Ziff. 7.
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Zweck den Staaten, die diese Übereinkommen noch nicht un-
terzeichnet und ratifiziert haben beziehungsweise ihnen noch
nicht beigetreten sind, eindringlich nahe, dies zu erwägen;

18. begrüßt die Erstellung von Kompendien der Recht-
sprechung betreffend Texte der Kommission, wie etwa eines
Kompendiums der Rechtsprechung betreffend das Überein-
kommen der Vereinten Nationen über Verträge über den in-
ternationalen Warenkauf28 und eines Kompendiums der
Rechtsprechung betreffend das Mustergesetz über die inter-
nationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit der Kommission der
Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht29, durch
die die Verbreitung von Informationen über diese Texte un-
terstützt und ihre Nutzung, ihre Umsetzung in innerstaatliches
Recht und ihre einheitliche Auslegung gefördert werden soll;

19. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Konfe-
renzen anlässlich des fünfzigsten Jahrestags des am 10. Juni
1958 in New York beschlossenen Übereinkommens über die
Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprü-
che30 („New Yorker Übereinkommen“), den bei dem laufen-
den Projekt der Kommission zur Überwachung der Durchfüh-
rung des New Yorker Übereinkommens erzielten Fortschrit-
ten, dem Beschluss der Kommission, einen Leitfaden für die
Umsetzung des New Yorker Übereinkommens in innerstaat-
liches Recht auszuarbeiten, um eine einheitliche Auslegung
und Anwendung des Übereinkommens zu fördern, und ihrem
Beschluss, wonach es von Nutzen sein könne, sofern es die
Ressourcen erlauben, ergänzend zu den sonstigen Tätigkeiten
zur Unterstützung des New Yorker Übereinkommens die
Verbreitung von Informationen über die juristische Ausle-
gung des Übereinkommens in die Tätigkeiten des Sekretariats
im Rahmen seines Programms der technischen Hilfe aufzu-
nehmen;

20. erinnert an ihre Resolutionen, in denen sie die Be-
deutung von qualitativ hochwertigen, nutzerfreundlichen und
kostenwirksamen Webseiten der Vereinten Nationen sowie
die Notwendigkeit ihrer Entwicklung, ihrer Pflege und ihres
Ausbaus in mehreren Sprachen betonte31, lobt die Website der
Kommission in den sechs Amtssprachen der Vereinten Natio-
nen und begrüßt die Anstrengungen, die die Kommission lau-
fend unternimmt, um ihre Website im Einklang mit den an-
wendbaren Leitlinien zu pflegen und zu verbessern;

21. dankt Jernej Sekolec, der seit 2001 Sekretär der
Kommission der Vereinten Nationen für internationales Han-
delsrecht war und am 31. Juli 2008 in den Ruhestand trat, für

seinen herausragenden und engagierten Beitrag zu dem Pro-
zess der Vereinheitlichung und Harmonisierung des interna-
tionalen Handelsrechts im Allgemeinen und insbesondere zur
Arbeit der Kommission32.

RESOLUTION 63/121

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 11. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/438,
Ziff. 12)33.

63/121. Gesetzgebungsleitfaden der Kommission der 
Vereinten Nationen für internationales
Handelsrecht zu Sicherungsgeschäften

Die Generalversammlung,

in der Erkenntnis, wie wichtig effiziente Ordnungsrah-
men für Sicherungsgeschäfte, die den Zugang zu gesicherten
Krediten fördern, für alle Länder sind,

sowie in der Erkenntnis, dass der Zugang zu gesicherten
Krediten voraussichtlich allen Ländern, insbesondere den
Entwicklungs- und Transformationsländern, bei ihrer wirt-
schaftlichen Entwicklung und bei der Bekämpfung der Armut
helfen wird,

betonend, dass zu erwarten ist, dass moderne und harmo-
nisierte Ordnungsrahmen für Sicherungsgeschäfte, die die In-
teressen aller Beteiligten (einschließlich der Sicherungsgeber,
der gesicherten und ungesicherten Gläubiger, der Eigentums-
vorbehaltsverkäufer und Finanzierungsleasinggeber, der be-
vorrechtigten Gläubiger und des Insolvenzverwalters bei In-
solvenz des Sicherungsgebers) ausgleichen, den Zugang zu
gesicherten Krediten nachweislich erleichtern und damit den
Waren- und Dienstleistungsverkehr über nationale Grenzen
hinweg fördern werden,

feststellend, dass die Entwicklung des internationalen
Handels auf der Grundlage der Gleichberechtigung und des
gegenseitigen Nutzens ein wichtiges Element der Förderung
freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Staaten ist,

unter Berücksichtigung dessen, dass auf dem Gebiet des
Rechts der Sicherungsgeschäfte auf nationaler wie internatio-
naler Ebene Reformbedarf besteht, wie die zahlreichen lau-
fenden Anstrengungen zur Reform innerstaatlicher Rechts-
vorschriften und die Arbeit internationaler Organisationen
wie der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht, des
Internationalen Instituts für die Vereinheitlichung des Privat-
rechts und der Organisation der amerikanischen Staaten so-
wie internationaler Finanzinstitutionen wie der Asiatischen
Entwicklungsbank, der Europäischen Bank für Wiederaufbau
und Entwicklung, der Interamerikanischen Entwicklungs-
bank, des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank
belegen,

28 United Nations, Treaty Series, Vol. 1489, Nr. 25567. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1989 II S. 586; öBGBl
Nr. 96/1988; AS 1991 307.
29 Official Records of the General Assembly, Fortieth Session, Supple-
ment No. 17 (A/40/17), Anhang I.
30 United Nations, Treaty Series, Vol. 330, Nr. 4739. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1961 II S. 121; öBGBl. Nr. 200/1961;
AS 1965 795.
31 Resolutionen 52/214, Abschn. C, Ziff. 3, 55/222, Abschn. III, Ziff. 12,
56/64 B, Abschn. X, 57/130 B, Abschn. X, 58/101 B, Abschn. V,
Ziff. 61-76, 59/126 B, Abschn. V, Ziff. 76-95, 60/109 B, Abschn. IV,
Ziff. 66-80, und 61/121 B, Abschn. IV, Ziff. 65-77.

32 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supple-
ment No. 17 und Korrigendum (A/63/17 und Corr.1), Ziff. 393 und 394.
33 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vertreter Österreichs im Namen des Präsidiums im Ausschuss vorgelegt.


